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Dienstag , den 25 . Mai 1915

Me erste« Geseihtem der itMWtl Grenze.
Amtliche Bekanntmachungens. 3. und4. Seite.

Italiens Kriegserklärung.
Wien . 23. Mai. (WTB. Tel.) Der ita¬

lienische Botschafter überreichte dem
Minister des Aeutzern die Erklärung»
daß sich Italien von morgen ab als im
Kriegszustand mit Oesterreich- Ungarn
befindlich betrachte.

Berlin. 23. Mai. WTB. Amtlich. (Tel.)
Die italienische Regierung ließ heute durch ihren Bot¬
schafter Herzog von Avarna der österreichisch-ungarischen
Regierung Mitten. daß sich Italien von Mitternacht an
im Kriegszustand mit Oesterreich-Ungarn befinde. Die
italienische Regierung zerriß durch diesen vom Zaun ge¬
brochenen Angriff gegen die Donaumonarchie das Bündnis
auch mit Deutschland ohne Recht und Grund. Das
durch Waffenbrüderschaft noch fester geschmiedete vertrags¬
mäßige Lrenverhültnis Mischen Oesterreich-Ungarn und
dem deutschen Reiche blieb durch den Abfall des dritten
Bundesgenoffen und seinen Aebergang ins Lager der
Feinde unversehrt. Der deutsche Botschafter Bülom er¬
hielt deshalb die Anweisung. Rom zugleich mit dm
österreichisch-ungarischen Botschafter Macchio zu verlassen.

Rom , 24 . Mai . (WTB . Tel .) Gestern
nachmittag forderte der Botschaftsrat von Hin-
denburg auf der Lonsulta die Pässe sür den
deutschen Botschafter . Fürst Bülow ,das Botschafts¬
personal u. Bayerns Gesandter am Auirinal , der
preußische und bayrische Gesandte am Vatikan
verlassen abends mit zwei Sonderzügen Rom.

Rom , 23 . Mai , (WTB . Tel .) Havas meldet:
Der König ordnete die allgemeine Mobilmachung
des Heeres und der Marine, sowie die Requi¬
rierung aller Fuhrwerke und der zur Beförde¬
rung dienenden Tiere an.

Das deutsche Volk steht dem Verhalten Italiens ver¬
ständnislos geqenüber. Als sich im August des vorigen
Jahres eine Welt in Waffen gegen Deutschland erhob, da
richteten sich aller Augen bei uns nach Italien dem Drei¬
bundfreunde und Verbündeten. Wie ein Schlag ins Ge¬
sicht wurde es empfunden, als der italienische Minister des
Aeußeren Sa« Giuliano die Neutralität Ita¬
liens  verkündete mit der Begründung, daß der Büudnis-
fall nicht gegeben jsei, weil die Dreibundsmächte nicht die
Angegriffenen, sondern die Angreifer seien. Mit eherner
Miene hat man'» bei uns ertragen, hat ein gutes Gesicht
zum bösen Spiel gemacht, um nicht die Zirkel derjenigen
zu stören, die bet uns.die schwere Verantwortung auf den
Schultern tragen. Mir haben gehasst und geglaubt, daß
die verantwortlichen Staatsmänner Italiens auf dem Grunde
ihrer Seele einen Fundus vsn Treu und Glauben entdecken
würden, der sie hindern müsse, dem Freunde den Dolch in
den Rücken zu stoßen. Haben, als schon die Fensterscheiben
und Laternen in Rom. Mailand, Turin und anderen ita¬
lienischen Städten iu Scherben gingen, als schon die Stock¬
prügel und Pflastersteine in Italien auf Deutsche niedersau¬
sten. bis zu« Letzten die ruhige Höflichkeit bewahrt, um
des hohen Zieles wegen, das immer noch erreichbar erschiev,
des Friedens halber mit dem dritten Verbündeten. Jetzt
ist's genug. Italien will den Krieg! Italiens Treubruch,
der unerhörteste Treubruch in der Weltgeschichte ist offenbar!
Das Schicksal nimmt seinen Lauf!

Die beste Antwort.
Wien , 22 . Mai . (WTB . Tel .) Die Regie¬

rung hat die Mitteilung Italiens , daß es den
Dreibundvertrag als ausgehoben betrachte,
mit einer Note beantwortet, die gestern nachmit¬
tag dem italienischen Botschafter übergeben wor¬
den ist. Die Note schließt:

Die K. und K. Regierung vermag die
Erklärung der italienischen Regierung, ihre volle
Handlungsfreiheit wieder erlangen zu wollen,
und ihren Bündnisvertrag mit Oesterreich-
Ungarn als nichtig und fortan wirkungslos
zu betrachten, nicht zur Kenntnis zu
nehmen , da eine solche Erklärung im ent¬
schiedenen Widerspruch zu der feierlich einge¬
gangenen Verpflichtung steht, die Italien in
dem Vertrage vom5. Dezember 1912 auf sich

enommen hat, der die Dauer unserer Allianz
is zum8. Juli 1920 festsetzte, seine Kündigung

nur ein Jahr vorher gestattete und keine Kün¬
digung oder Nichtigkeitserklärung vor diesem
Zeitpunkt vorsah. Da sich die italienische Re¬
gierung aller Verpflichtungen willkürlicherweise
entledigt, so lehnt die K. und K. Regierung
die Verantwortlichkeit für alle Folgen,
die sich aus dieser Vorgangsweise ergeben
könnten, ab.

Wien , am 21 . Mai 1915.

Der Wortlaut des Diktatnrgesetzes.
Das Gesetz betc. die Uebeclragung der absoluten Ge¬

walt an die Regierung besteht wie die Franks. Ztg. au»
Rom berichtet, aus einem Artikel und lautet: „Die König¬
liche Regierung ist im Kriegsfalls und während des Krieges
berechtigt, Verfügungen  mit Gesetzeskraftz» erlaffen,
dieZ von der Verteidigung des Staates zum
Schutze der öffentlichen Ordnung  und der
dringenden sowie außerordentlichen Bedürfnissen der
Volkswirtschaft  gefordert werden. Die Regierung
ist berechtigt, die entsprechenden Ausgaben zu machen und
mit außerordentlichen Mitteln den Bedarf de« Schatzes zu
decken. Die Regierung ist weiter ermächtigt, die Verwal¬
tung des Gebahrungsjahres 1915/1916 ohne angenommenes
Budget zu führen, sowie dis außerordentlichen Mittel auf¬
zudringen, die durch die wachsenden Ausgaben und die
Ausfälle in den Einnahmen nötig sind. (Interessant ist
der Passus: „zum Schutze der öffentlichen Ord¬
nung !" Die Schrift!.)

Italiens Verrat.
GK8 . Genf , 22. Mai. Der „Herald" meldet aus

Paris : Italiens Eintritt in die Entente war schon ßei
Ansvrnch des Derrlsch.AranMsche« Krieges beschlossene
Tatsache. Der Vorvertrag, der einen vollständigen Rück¬
versicherungsoertrag Italiens barste llte. war schon im Wirz
1811 bet Beginn der großen russischen Probemobilisierung
von Tittoni angeregt und am 3. April 1914 von San
Hinkiauo und den Staatsmännern Englands und Frank¬
reich» unterzeichnet worden.

Das erste Scharmützel.
Bon der italienischen Grenze wird der Franks. Zig.

milgeteilt: Zwischen italienische« Akpenjiger« und einer
österreichische« Atteikung kam es nach einer Meldung
des „Secolo" auf dem AorceM«« di Motttozz», zwischen
Ao«te di Legrro und Zkejo (nördlich vom Tonalpaß,
zwischen der Adamrllo- und Ortlergruppe, etwa 30 Km.
südöstlich vom Stilfster Joch) zu einem Scharmützel. Eine
Gruppe österreichischer Soldaten war auf itaiiemsche» Ge¬
biet vorgedrungen und wurde von den Alpenjägern mit
Gewchrfeuer verfolgt. Man weiß noch nicht, ob es Tote
oder Verwundete gegeben habe.

Rumänien will neutral bleiben.
Laut Meldungen der Bukarester Blätter beschäftigte

sich der Ministerrot mit Rußlands Angebot betreffs Ru-
mäniens Mitwirkung am Krieg gegen sie Zentralmächte.
Die russischen Vorschläge wurden als unannehmbar zurück¬
gewiesen. Rumänien bleibt vorläufig  neutral.

Der „Daily Mail" zusolge ist, wie dem „Berliner
Tageblatt" aus Rotterdam berichtet wird, der russische Ge¬
sauste in Belgrad. Fürst Trubetzkot, mit einer Sonderkom-
Mission in Sofia eingetroffen.

Die amtlichen Tagesberichte.
WTB. Großes Hauptquartier, 22. Mai.

Amtlich. (Tel.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Zwischen der Straße Estaires—La Baffve
und Arras kam es zu erneuten Zusammen¬
stößen . Südwestlich von Neuve Chapelle
wurden mehrere zu verschiedenen Zeiten einsetzende
englische Teilangrisfe abgewiesen . Eine
Anzahl farbige Engländer wurden dabei ge¬
fangen genommen. Weiter südlich bei Givenchy
wird « och gekämpft . Französische Angriffe,
die sich gestern abend gegen unsere Stellungen
an der Lorettohöhe bei Ablain und Neuville
richteten, brachen meist in unserem Feuer völlig
zusammen . Ein weiterer nächtlicher franzö¬
sischer Vorstoß nördlich von Ablain erreichte
unsere Gräben . Der Kamps ist >dort noch
nicht abgeschlossen . ^

Auf oer übrigen Westfront fanden nur
nur Artilleriekämpse an verschiedenen Stellen,
besonders zwischen der Maas und Mosel statt.
Südwestlich von Lille und in den Argounen
verwendete der Feind Minen mit giftigen
Gasen.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Westlich der Windau , in der Gegend von

Schawdiuy kam es zu Reiterkämpsen , bei
denen ein Regiment der russischen Ussurireiter
brigade ansgerieben wurde . Bei Szawle und
an der Dubiffa wurden einzelne russische Nacht¬
angriffe abgeschlagen . Die Zahl der Ge¬
fangen aus den Kämpfen östlich von Podubis
stieg um 390.

Südöstlicher Kriegsschauplatz:
Keine wesentliche Aenderung.

Oberste Heeresleitung.
WTB. Großes Hauptquartier, 23. Mai.

Amtlich. (Tel.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Bei Givenchy sind für u»s günstig ver¬
lausende Nahkämpse «och im Ga«ge. Weiter
südlich wurden sranzöfische Angriffe an der
Straße Bethnne — Lens «nd ans dem Rücken
der Lorettohöhe abgewieseu . Dicht nördlich von
Ablain gelang es dem Feind, durch den schon ge¬
meldeten Vorstoß in einem kleinen Teil u«serer vor¬
derste« Gräben Fuß zu fasten. Südlich von Neu¬
ville gewaunen wir durch Angriff etwa - Ge¬
lände , nahmen SO Franzosen gesaugeu «nd
erbeuteten L Maschinengewehre.

Zwischen Maas und Mosel fanden Wiedemm
heftige Artilleriekämpse statt. Ei « Angriff
im Priesterwald wurde abgeschlagen.



Oestlicher Kriegsschauplatz.
In der Gegend von Szawle griffen wir den

Nordflngel an und schlüge « ihn. 1500 Ge¬
fangene und 7 Maschinengewehre waren unsere
Beute. Feindliche Gegenstöße in der Nacht
scheiterten . An der Dubifsa wurden stärkere
gegen die Lime Miftney — Zenigala gerichtete
russische Nachtangriffe abgewiesen . 1000
Gefangene blieben bei uns zurück. Auch südlich
der Njemen schlug ein feindlicher Nachtangriff nörd¬
lich von Pilwiszki fehl.

Südöstlicher Kriegsschauplatz:
Nichts neues.

Oberste Heeresleitung.
WTB. Großes Hauptquartier , 24. Mai.

Amtlich. (Tel.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Mehrere nächtliche englische Vorstöße zwi¬
schen Neuve Lhapelle—Givenchy, sowie franzö¬
sische Angriffe am Nordhang der Lorettohöhe
bei Ablain, nördlich und südlich von Neuville
wurden unter schweren Verlusten für den Feind,
der außerdem (50 Gefangene einbüßte, abge¬
schlagen.

Zwischen Maas und Mosel andauernde Ar¬
tilleriekämpfe . Im Priesterwalde erlitten die
Franzosen bei erneutem erfolglosem Angriff Ver¬
luste.
Oestlicher und südöstlicher Kriegsschauplatz:

Lage unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Die Kämpfe in Galizien und an
der italienischen Grenze.

Wien , 22. Mai. Amtliche Mitteilung vom 22. Mai
mittags: 3n Mrttelgalizien wird weiter gedämpft. Das
von de» verminderen Truppen bisher erstrittene Gelände
wird gegen alle russischen Gegenangriffe behauptet. In
langsam fortschreitendem Angriff w:rd täglich weiter
Raum gewonnen.

A» der Pruthlinie  herrscht im allgemeinen Ruhe.
Bei Bejan und östlich Lzernowitz scheiterte ein Versuch des
Feindes, aus dos südliche User zu gelangen, unter starken
Verlusten für den Gegner.

Im Berglande von Kieles wich der Feind  nach
hartnäckigen Kämpfen erneut in nordöstlicher Rich¬
tung zurück.

Wien , 24 . Mai . (WTB . Tel .) Amtlich
mittags.

Nordöstlicher Kriegsschauplatz:
Die allgemeine Lage ist im ganzen unverändert.

Die Kämpfe in Mittelgalizien dauern fort. In
den Gefechten letzter Tage im Bergland von
Kielce wurden 30 Offiziere und 6300 Mann
gefangen.

Südwestlicher Kriegsschauplatz:
Nach Eintritt des Kriegszustandes begannen

an einzelnen stellen der Tiroler Grenze kleinere
Kämpfe . Im küstenländischen Grenzgebiet zeigte
sich italienische Kavallerie beim Grenzort Straß-
oldo . Der Stellvertr. Chef des Generalstabs:

von Höser, Feldmarschalleutuaut.

Die pranktirrurs.
Kriegserzählung aus den Jahren 1870/71

von Friedrich Gerstäcker.
lNachdr. verb.)

Es öffnete sich die Tür und Ieannetie stand auf der
Schwelle.

Da? junge Mädchen sah erregt aus, ihre Augeru blitzten
und ihre Wangen waren leicht, aber wie fieberhaft gerötet.
Sie wandte sich nicht gleich an den Verwundeten, sondern
erst dem Fenster zu, von dem aus sie auf die Straße hin¬
abschaute; aber schon prasselte unten die Tür unter den
wuchtigen Schlägen der Bande, und scheu und erschreckt
wich sie zurück, wie unschlüssig, wohin sie sich selber wen¬
den solle.

„Jean«eite!" rief da der Ulan von seinem Lager au».
„Wer ist es. der da unten unter so wüstem Lärm in da»
Haus einbricht? Das find nicht unsere, nicht eure Truppen,
denn beide achten das Genfer Kreuz."

„Es find Franktireurs," sagte das Mädchen, „und ich
fürchte fast," setzte sie bitter hinzu— „es gibt kein Kreuz,
das diese achten." —

„Dann bitte. Ieannetie," ries der Verwundete, „reichen
Sie mir dort von der Wand — er liegt neben meinem
Säbel — den Revolver und die kleine daneben liegende
Tasche."

„Und was wollen Sie damit?" sagte da» Mädchen
und sah'-ihn finster an.

Wirtschaftliche Vergeltung für Englands
Angriffe auf den deutschen Handel.
Wie immer der Krieg aussallen mag, schreibt der

„New Park Herold", keines der beteiligten Völker wird
durch dessen Folgen so schwer und so dauernd betroffen
werden, wie England, selbst den undenkbaren Fall qnge-
nsmmen, daß es als Sieger daraus heoorgehen könnte,
ks wird sich in dem jetzigen japanischen Bundesgenossen
einen furchtbaren Widersacher im Stillen Ozean und in
China geschaffen haben. Es wird mit Rußland wegen des
Besitzes von Konstantinopcl und wegen „des Weges nach
Indien" in unaRSweichlichen blutigen Streit geraten. Und
. . . es ist schon jetzt aus dem Wege, seine bisherige Vor¬
machtstellung auf den Geldmärkten der Welt einzubüßen:
die hiesige„Equllable Trust Company" steht im Begriff,
einen Schritt zu unternehmen, der hinfort Neuyork anstatt
London zum finanziellen Ctearinghouse der Welt machen
wird. England hat sich in diesem Kriege Deutschlands
als Rivaien aus den Geld- und Handelsmärkien der Welt
entledigen wollen: und hat sich dafür — selbst wenn ihm
das hätte gelingen können— den gefährlicheren Rivalen
geschaffen— die Bereinigten Staaten.

Versenkte Fischdampfer.
London, 21. Mai (WTB.) Lloyds meldet aus

Brixham: Das Fischersahrzeug Sunstar landete den Kapitän
des französischen Fischdampsers Si . Just von Arrachsn.
Dieser meldete, daß sein Dampfer von einem deutschen Un¬
terseeboot bei Star Point versenkt  wurde. Die Besat¬
zung sei ertrunken.

Nette Enthüllungen.
Köln, 21. Mai. (W.T.B.) Die Kölnische Zeitung

meldet aus Stockholm: Dem Stockholmer Dagblad zusotge
handelt es sich bei der seinerzeit gemeldete« Explosiv» in
einer Sprengstvffabrik in der Umgebung Petersburgs nicht
um eine Feuersvruust, sondern einen wohlüberlegten
Anschlag der revolutionären Partei,  in deren
Dienst ri« Oberst an dem Anschlag beteiligt war. 20 Ver¬
haftungen wurden oorgenommen. Der Schaden ist unge¬
heuer. Es sind 1500 Arbeiter verunglückt.

Der Kaiser an die Witwe Weddigens.
Berlin , 21. Mai. (WTB. Amtlich.) Der Kaiser

hat an die verwitwete Gattin des Kapitänleutnants Wed-
digen die folgende Order gerichtet:

Es ist mir gemeldet worden, daß bei dem Untergang
des von Ihrem Gatten geführten Unterseeboots such sein
Orden koar la wörits und sein Eisernes Krenz 1. Klaffe
in Verlust geraten sind. Ich bestimme, daß Ihnen die ge-
nannten Ordenszeichen als eine äußere Erinnerung an die
Talen des heldenhaft vor dem Feinde Gebliebenen hiermit
ersetzt werden, und brisge Ihnen bei dieser Gelegenheit noch
ganz persönlich zum Ausdruck, wie sehr ich mit Ihnen, den
herben Verlust empfinde, den Sie erlitten haben. Sie haben
Ihr Bestes für das Vaterland hingeben müssen. Möge
Gottes Trost Ihnen zur Seite stehen und es Ihnen immer
gegenwärtig bleiben, daß mit Ihnen das ganze Vater¬
land  um Ihren Gatten trauert, der unvergänglichen Ruhm
für sich und die Marine erworben hat und für alle Zeilen
als leuchtendes Beispiel der Kühnheit und ruhigen Entschluß¬
kraft weiterleben wild.

Großes Hauptquartier, 19. Mai 1915.
(gez.) WilhelmI. ll.

Aus Stadl und Laud.
Nagold. 2Z Msi

Kriegsverluste.
La»dtv.-J «f.-Rgt. Nr. ISO, 1. Komp.: Ldwm. Georg

Schaible,  Martinsmoos, l' verw. : Ldwm. Jakob Köhler,  Not¬
felden, schwer verw.: Ers.-Res. August Bitzler,  Effringen, l. verw.
bei der Truppe. 2. Komp.: Ldwm Georg Dietrrle,  Garrweiler,
l. verw., bei der TruppeLdstm. Jakob Vetter,  Pfaizgrasenweiler,
l. oerw. : Ldstm. Friedrich Wolp » ld,  Affstätt, l. verw. Ers.-Res.
Peter Seeger,  Zwerenberg, gefallen. 4. Komp. : Ldstm. Christian

„Mein Leben bis auf den letzten Blutstropfen vertei¬
digen," ries der junge Soldat — „nicht ungerächt will ich
diesen Mördern in die Hände fallen."

„Und fürchten Sie sus dem Siechheit um Ihr Leben?"
sagte das junge Mädchen verächtlich. „Glauben Sie, daß
unsere französischen Soldaten feige Mörder sein können?
Sie suchen nach Lebensmitteln— weiter nichts."

„Aber es sind keine' Soldaten, Mädchen!" rief der
Ulan dringend— „gib mir den Revolver Ich höre sie
schon auf der Treppe. Wie sie ihrem Feind nur im Hin¬
terhalt auslauern und ihn heimtückisch nirderschießen, dagegen
keiner festen Truppe standhaften, so werden sie uns auch
hier angreisen, und ich will nicht wehrlos in ihre Hände
fallen."

Das Mädchen horchte nach der Treppe hinüber— sie
konnte selbst jetzt deutliche Schritte hören, und ohne wei¬
teres schritt sie zu der bezelchneien Stelle und nahm dort
die Waffe, die sie, wie selber unbewußt und ihre Aufmerk¬
samkeit nur noch immer an da« Geräusch da draußen ge¬
heftet, aus dem sie bergenden Futteral nahm. Da wurde
die Tür aufgestoßen, und Francois, den Blick umherwersend,
stand aus der Schwelle.

„Ieannette!" ries er aus, als er die hoch aufgerichiete
Gestalt des Mädchens bemerkte— „du hier in einem preu¬
ßischen Lazarett! — Da hätte ich dich bei Gott im Leben
nicht gesucht— aber sie hatte« euch das Haus niederze-
branm, die Bestien! — Und wen haben wir hier? — Beim
Teufel! Einen der verfluchten Ulanen! ries er, als er den
Ulanen-Tschako dicht dabei auf einem kleinen Tisch entdeckte

Braun,  Enzklösterle, l. verw. : Ldwm. Georg Schimpf,  Giilt-
lingen, l. verw.; Ers.-Res. Friedrich Heider,  Haiterbach, gefallen:
Ulffz. d. L. Friedrich Helber, Haiterbach, l. verw., b. d. Truppe:
Ldw« . Gottlieb Raufer,  Iselshauseu, schw. verw. : Ldwm. Martin
Haderer,  Ebhause«, gefallen: Sefr. d. L. Philipp Ungericht,
schw. verw.: Ldwm. Ioh. Georg Beuerle,  Rotsrlden schw. verw.
9. Komp. : Ldstm. Gottlieb Dieterle,  Pfalzgrafenweiler, vermißt:
Ldstm. Gregor Schaible,  vermißt. 11. Komp. : Ldstm. Georg
Weik,  Ebershardt, I. verw., b. d. Truppe. 12. Komp. : Ldwm.
Christi«n Reule,  Snztal gefallen: Ldwm. David Weippert,
Unterjesinoen, gefallen. J «f.-Rgt. Nr. IL6 . Straßburg, 2. Komp. :
Musk. Christian Walz,  Nothfelden, l. verw. 3. Komp. : Krgssr.
Wilhelm Zeeb,  Unterjesingen, l. verw. 4. Komp. : Musk. Johannes
Bruckner,  Bondorf, I. verw.

Berichtigungen.
J »f.-Rgt. Rr. 1S1, Ludwigsburg, S. Komp. : Musk. Ioh.

Frosch,  nicht Drasch, Nufringen, bish. serm., gest.
3. Stantslotterie , 3. Klaffe, 11. Ziehungstag.

Auf Württemberg gefallene Gewinne: ^ 3000 aus Nr.
174685, 175567, 179 813, 189153. 1000 aus Nr.
175 580, 176066, 177352, 177648, 178514, 184157,
221342, 231303. ^ 500 aus Nr. 31917, 186011,
187 579, 189 9S9, 200770, 201227. Außerdem 183 Ge¬
winne zu 240 ^ (ohne Gewähr).

Wart . Hauptlehrer Kehrer  von hier ist zum Bi-
zefeldwebel befördert worden.

sp. Wilsberg . Dis Häuser der Barmherzigkeit eine
Stiftung der Königin Olga, geben zur Zeit ihren Rechen-
schastLbericht für das letzte Jahr aus. Das ältere dieser
Häuser ist in Wildberg, OA. Nsgold vor 50 Jahren
eröffnet worden, das jüngere und.bedeutend größere befindet
sich nahe der Bahnlinie Stuttgart—Crailsheim in Staig-
acker bei Backnang. Die Anstalten haben die Bestimmung,
alleinstehenden? alten, erwerbsunfähigen Landesrrngehörigen
beiderlei Geschlechts eine Versorgung für den Rest ihrer
Tage zu bieten und de» vielen, oft dem Spott ausgesetzten
und der Verwahrlosung preisgegebesen Armen ein menschen¬
würdiges Dasein zu verschaffen. Im Ganzen find derzeit
318 Pfleglinge umergebracht. Die Kostgelder sind sehr mäßig
und reichen schon in normalen Zeiten nicht zur Deckung des
Aufwands. Jetzt aber erschwert und verteuert der Krieg den
Betrieb und die vom Neubau in Staigackcr im Jahr 1904
her noch auf den Häusern lastende Schuld im Betrag von
147 700 ^ muß allmählich getilgt werden. Trotzdem möchte
derDerwaltungsmtdie zahlreich einlaufenden Aufnahmegesuche
gerade während der Kriegszeit nicht abweisen müssen. So ist
er heute noch dringender als sonst auf die Mithilfe gebefreudiger
Freunde angewiesen. Wer etwas übrig hat für solche Liebes-
arbeit, möge beitragen, sei es i» Form von Gaden oder von
letziwilltge» Verfügungen. Die Häuser der Barmherzigkeit
verdienen jegliche Förderung und Unterstützung.

Ans de« Nachbarbezirken.
r Rottenburg . In Hemmendors ist ein zweijähriges

Mädchen in dem durch den Ort fließenden Bach ertrunken,
während die Mutter auf dem Felde war.

r Biidechiuge«. Bei der Schultheißenwahl erhielt
Gemeindspflsger Josef Gramer  32 Stimmen, der der¬
zeitige Amtsverrveser und Gemeinderst Franz Holderried
29 Stimmen. Elfterer ist somit gewählt. Dis Wahl ist
ruhig verlaufen. _

x Stuttgart . Der König ist von Carirruhe in
Schlesien zurückgekehrt.

Oberndorf. Mit dem Bau der evangel. Kirche ist
jetzt begonnen worden.

x Biberach . In Stafflangen wurde der 46 Jahre
alte Arbeiter Michael Hepp von zwei fallenden Tannen so
unglücklich getroffen, daß der Tod sofort eintrat.

»
Ans Bade«.

Karlsruhe . Wie die Karlsruher Zeitung erfährt, hol
der Großherzvglichc Gesandte am Kgl. Preußischen und
Kgl. Sächsischen Hsf Graf von Berckheim wegen leidender
Gesundheit um seine Zunchesetzung nachgesuchi. Zu seinem
Nachfolger ist der bisherige stellvertretende Bevollmächtigte
zum Bundesmt Ministerialdirektor Geh. Rat Dr. Nieser
ausersehen.
— „und die Canaillen pflegt ihr auch noch und gebt ihnen
weiche Betten, während wir, die Söhne des Bodens, 'drau¬
ßen in Sturm. Regen und Kälte liegen müssen, um uns
gegen ihre Rsubzüge zu wehren — da unten räumen
meine Leute schon das Nest au» — das hier oben will ich
besorgen," und mit einem wilden Fluch sprang er aus den
Verwundeten zu. der macht- und widerstandslos in seine
Hand gegeben war.

„Halt!" schallte ihm da Ieannettes Stimme entgegen,
und als er mehr überrascht und erschreckt nach dem Mäd¬
chen ausschaute, denn wie konnte sie ihm Halt gebieten,
stand ihm die Maid mit vorgestreckiem und aus ihn gerich¬
teten Revolver gegenüber.

„Bist du verrückt, Mädchen?" schrie Francois, aber
doch einen Schritt vor der drohenden Waffe zmückweichend
— „nimm dich in acht, du weißt mit de« Dingern nicht
umzuzehen und kannst ein Unglück snrichten."

Ieannette war totenbleich gewvrden, ihre Augen hatten
einen ganz eigentümlichen wilden Glanz angenommen, aber
mit wohl vor. Aufregung heiserer, doch vollkommen deutli¬
cher Stimme sagte sie: „Einen Schütt nährr gegen den
Verwundeten, feiger, erbärmlicher Wicht, der du iu der
Schlacht davsniiesst und hier deinen Mut an einem Wehr¬
losen zeigen willst, und diese Kugeln finden dein Herz.
Du weißt, daß ich schießen kann und mein Ziel nicht
verfehle."

(Fortsetzung sslgl.)
KU



Amtliches.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern,

betreffend Wochenhilfe während des Kriegs.
. In Nr. 53 des Reichs-Gesetzblaits von 1915 hat

der Stellvertreter des Reichskanzlers folgende Beiordnung
des Bundesrats bekannt gegeben:
Akkarmtrnachnng, betreffend Ausdehnung der Wocheu-

hikfe während des Krieges. Bom 23. Aprii 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes

über dis Ermächtigung des Bundesrms Zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichr-Gejetzbl.
S . 327) folgende Verordnung ertasten:

I.
Z 1. W-chnerinnen, die nicht schon auf Grund der Bekannt¬

machungen vom3. Dezbr. 1914(R G.BI. S . 492) und 28. Jan. 1915
(R.G.Bl. S . 49>Anspruch aus Wochenhilfe aus Mitteln des Reichs
haben, wird eine solche während der weiteren Dauer des gegenwärtigen
Krieges gewährt, wenn

1. thrc Ehemänner in diesem Kriege dem Reiche Kriegs-, Sanitäts-
ooer ähnliche Dienste leisten oder an deren Weiterletstung oder an
der Wiederaufnahme einer Crwerdstätigkett durch Tod, Verwun¬
dung, Erkrankung oder Gesangennahme verhindert sind, und

2. sjs minderbemittelt im Sinne des 8 2 sind.
tz 2. Wöchnerinnen gelten als minderbemittelt, wenn sie auf

Grund des Gesetzes vom 28. Febr. 1888 in der Fassung des Gesetzes
vom 4. August 1914 (RGBl. 1888 E. 59. 1914 S . 332) unterstützt
werden. Sofern nicht Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß eine
Beihilfe nicht benötigt wird, gilt eine Wöchnerin ferner als minderbe¬
mittelt, wenn

1. ihres Ehemannes und ihr Gesamteinkommen in dem Jahre oder
Sleuerjahre vor dem Diensteintritt(§ 1) den Betrag von 2500̂
nicht überstiegen hat, oder

2. das ihr nach dem Diensteintritt des Ehemannes verbliebene Ge¬
samteinkommen höchstens 1500 und sür jedes schon vorhandene
Kind unter 15 Jahren höchstens weitere 250 -6 beträgt.
Z 3. Die Wochenhilss ist auch für das uneheliche Kind eines

Kriegsreilnehmers der im 8 1 bezeichnten Art zu leisten, wenn es aus
Grund des 8 2 Abs. 1 o des Gesetzes vom 28. Februar 1888 in der
Fassung des Gesetzes vom4. August 1914 (R.G.Bl. 1888 S . 59,
1914 E. 332) unterstützt wird.

8 4. Als Wochenhiste wird gewährt:
1. ein einmaliger Beitrag zu den Kosten der Entbindung in Höhe

von 25
2. ein Wochengeld von einer Mark täglich, einschl. der Sonn- und

Feiertage, sür acht Wochen, von denen mindestens sechs in die
Zeit nach der Niederkunft fallen müssen,

3. eine Beihilfe bis zum Betrage von 10 sür Hebammendienste
und ärztliche Behandlung, falls solche bei Schwangekschastsbe-
schwerden erforderlich werden,

4. für Wöchnerinnen, solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Still¬
geld in Höhe,, von einer halben Mark täglich, einschließlich der
Sonn- und Feiertage, bis zum Ablauf der zwölften Woche nach
der Niederkunft.
8 5. Für die Leistungen der Wochenhilfe gelten die 88 118,

119, 223 der Reichsversicherungsordnung entsprechend.
8 6. Gehört dis Wöchnerin einer Krankenkasse(Orts-, Land-,

Betriebs-, Innungs-, knappschaftlichenKrankenkasse oder Ersatzkasse)
an, so ist der Antrag auf Gewährung einer Wochenhilse nach8 1 oder
8 3 bei dieser Kasse zu stellen. Er ist beim Arbeitgeber der Wöchnerin
zu stellen, wenn sie ans Grund des Z4!8 oder des 8 4s5 der RBO.
von der Versicherung befreit ist.

Gehört die Wöchnerin zur Schisfsdesotzung deutscher Seefahrzeuge,
so ist der Antrag bet der See-Bernfsgenossenschaft in Hamburg zu stellen.

8 7- Krankenkasse, See-Berufsgenossenschaft und Arbeitgeber
haben den Antrag unverzüglich an diejenige Kommission des Liefe¬
rungsverbandes«8 6 des Gesetzes vom 28. Febr. 1888) wsiterzureichen,
in deren Bezirk ver gewöhnliche Aufenthaltsort der Wöchnerin liegt.

Sie haben sich gleichzeitig darüber zu äußern, ob gegen sie der
Wöchnerin ein Anspruch auf Wochenhilfe nach8 8 der Bekanntmachung
vom 3. Dez. 1914(R.G.Bl. S . 492) oder nach8 6 oder8 8 der Be¬
kanntmachung vsm 28. Jan. 1915(R GBl . S . 49) zusteht.

8 8 Wer nach diesen Vorschriften(8 7 Abs. 2) Wochenhilfe
gewähren muß, kann den Antrag auch selbst stellen, falls die Wöch¬
nerin seiner Aufforderung, ihn zu stellen, nicht binnen zwei Wochen
entspricht. ^

8 9. In allen anderen als den im 8 S bezeichneten Fällen ist
der Antrag unmittelbar bei der Kommission des Lieserungsverbandes
zu stellen

Der Antrag muß die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß die
Wöchnerin keiner Krankenkasse(8 6 Abs. 1) angehört, und, wenn sie
Dienstbote oder landwirtschaftliche Arbeiterin ist, auch, daß sie nicht zu
den nach8 418 oder8 435 derR.V.O- Befreiten gehört.

8 io. Für die Kommission gelten8 6 Abs. 2, 8 8 des Gesetzes
vom 28. Febr. 1888 auch hier; jedoch kann der Vorsitzende allein ent¬
scheiden, wenn die Wöchnerin oder das Kind(8 3) schon nach dem
genannten Gesetz unterstützt wird.

Die Steuerbehörden haben der Kommission auf Erfordern Aus¬
kunft über die Verhältnisse der Wöchnerin und ihres Ehemannes zu
erteilen.

Z 11. Me Kommission oder ihr Vorsitzender(K10 Abs. 1) ent¬
scheidet endgültig durch schriftliche» Bescheid: bei Ablehnung des An¬
trages sind die Gründe mitzuteilen.

War der Antrag durch die Krankenkasse einzureichen, so ist der
Bescheid ihr abschriftlich mitzuteilen oder durch sie der Wöchnerin aus-
zuhändtgen. Das gleiche gilt entsprechend für Arbeitgeber und See-
Berussgcnossenschaft.

tz 12. Wer nach den im Z 7 Abs. 2 bezeichneten Vorschriften
Wochenhilse leisten mutz, hat sie weiter zu gewähren, auch wenn dem
Antrag stattgcgeben wird.

Bleiben diese Leistungen hinter dem Maße des § 4 zurück, so
hat der Verpflichtete(Abs. 1) sie darauf zu erhöhen.

s 4 der Bekanntmachungvom 3. Dez. 1914 gilt entsprechend,
ebensoK210 der Reichsoersicherungsordnung.

8 13. Im übrigen wird die Wochenhilfe durch die Stellen aus-
gezshlt, welche die Unterstützungen nach dem Gesetze vom 28. Februar
1888 zu zahlen haben. Die Zahlung der Wochenhilse kann mit der
Zahlung der Unterstützung, wo solche gewährt wird, verbunden werden:
sonst geschieht sie mit Ablauf jeder Woche.

8 14. Die Lieserungsverbände haben den Krankenkassen, den
Arbeitgebern und der See-Berufsgenossenschaft die Aufwendungen an
Wochenhilse zu erstatten, welche diese nach dem Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung den danach Berechtigten gemäßZ 12  leisten, Wochen-
geld jedoch nur. soweit es die satzungsmößige Höhe übersteigt.

Für Sachleistungen gemäß8 >2 Abs. 3 ist in jedem Einzelfall
als einmaliger Be trag zu den-rosten der Entbindung(8 4 Nr. 1)
der Betrug von fünfundzwanzig Mark und als Beihilfe sür Hebam-
mendrenite und ärztliche Behandlung bei Schwangerschastsbeschwerden
(8 4 Nr. 3) der Betrag von zehn Mark zu erstatten.

8 15 Die Gemeindebehörden haben die Kommissionen der Liese-
. rungsoerbände auf deren Verlangen bei der für Gewährung des Still-

gelbes nötigen Uebcrwachnng zu unterstützen.
II.

8 16. Für Entbindungsfälle während des Krieges, in denen die
Wochenhilse aus Rcichsmitteln nur deshalb nicht oder nur teilweise
gewährt wird, well diese Bekanntmachungoder diejenigen vom 3.
Dez. 1914 oder 28. Jan. 1915 nicht schon seit Krieg-Beginn in Kraft
sind, kann die Kommission auf Antrag eine einmalige Unterstützung
zubilligen.

Z 17. Diese Unterstützung darf höchstens fünfzig Mark und in
keinem Falle mehr betragen, als der Ausfall an Wochenhilse, der
dabei infolge des späteren Inkrafttretens der Bekanntmachungen ent¬
standen ist.

K 18. Voraussetzung für die Zubilligung dieser Unterstützung ist,
daß sie Wöchnerin sich infolge der sür das Wochenbett oder die Er¬
nährung und Pflege des Säuglings, erforderlich gewordenen und ihr
nicht schon anderweit aus Gemeinde- oder sonstigen öffentlichen Mit¬
teln ersetzten Aufwendungen in bedrängter Lage befindet.

Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die Wöchnerin noch
die Kosten für die Hilfe des Arztes oder der Hebamme, für Arzneien
und Stärkungsmittel oder sür Ernährung des Säuglings schuldet.

ß 19. Für den Antrag aus diese Unterstützung gelten die ZK 6,
7, 9 entsprechend. Bei der Weiterreichungd s Antrags 7) sind
dis Bezüge an Wochenhilse anzugeben, die der Wöchnerin satzungs¬
gemäß bereits geleistet worden und noch zu leisten sind.

Die Kommission entscheidet endgültig über den Antrag.
III.

s 20. Wer dem zur freiwilligen Versicherung oder Weiterversiche¬
rung bei einer Krankenkasse nach der Reichsversicherungsordnung be¬
rechtigten Personenkreis angehört, genügt der Voraussetzung des Z 1
Nr. 2 der Bekanntmachung vom3. Dez. 1914 auch dadurch, daß er
bis zum Eintritt in die Kriegs-, Santtäts- oder ähnlichen Dienste
mindestens ein Jahr hindurch ununterbrochen einer Ersatzkasse oder
teils einer Kranken-, teils einer Ersatzkasse angehört hat.

Für die Zeit vor der inzwischen erfolgten Zulassung einer Hilss»
Kasse als Ersatzkasse gilt die Mitgliedschaft bei ihr derjenigen bei
einer Ersatzkasse gleich. IV.

s 21. Das Reich erstattet den Lieferungsverbänden vierteljährlich
nach näherer Bestimmung des Reichskanzlers alle Ausmessungen sür
die Leistungen, die sie nach diesen Vorschriften zu machen haben.

V.
s 22. Diese Vorschriften treten mit ihrer Verkündung in Kraft,

und zwar diejenige des ß 20 Abs. 2 mit Wirkung auch für die vo¬
rangegangene Zeit. Wöchnerinnen, die vor dem Tage des Inkraft¬
tretens dieser Bekanntmachung entbunden worden sind, erhalten von
diesem Tage ab das Wochengeld auf acht und das Stillgeld aus zwölf
Wochen, jedoch in beiden Fällen abzüglich der zwischen dem Tage Kr
Nirderkunst und dem des Inkrasttrelens liegenden Zeit.

Z 10 der Bekanntmachung vsm 28. Jan. 1915 gilt entsprechend.
Der Bundeskat behält sich vor, den Zeitpunkt des Außerkraft¬

tretens der vorstehenden Vorschriften zu bestimmen.
Berlin, den 23. April 1915

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

' -. Zu Vorsitzender Bundesratsoerordnurig wird zu¬
gleich im Hinblick aus die ebenfalls die Wochenhilse während
des Krieges betreffenden Bundesrats-Bsrordnungen vom
3. Dezember 1914 (Reich-Gcsetzbl. S - 492) und vom 28.
Jan . 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 49) nachstehendes bemerkt:

il.. Wegen der Stellung der Anträge auf Kriegswochen-
Hilfe und der Leistungspslicht gilt folgendes:

1. Für die Ehefrauen oder Witwen von Kriegsteil¬
nehmern.

») War der Ehemann vor Eintritt in den Kriegs¬
dienst in den vorangegangenen 12 Monaten mindestens 26
Wochen oder unmittelbar vorher mindestens6 Wochen bei
einer Krankenkasse versichert, so ist der Anspruch bei der
Krankenkasse des Ehemanns geltend zu machen. Nur wenn
dis Wöchnerin selbst bei einer anderen Krankenkasse versi¬
chert ist, hat sie sich an ihre eigene Krankenkasse zu wenden.
Für die genannten Fälle gelten die bisherigen Vorschriften
der Bundesratk-Berordnung vom 3. Dezember 1914 un¬
verändert weiter. (Die Krankenkasse hat die Kciegswochen-
hilse zunächst zu leisten und die verauslagten Beträge dem
Wersicherungsümt behufs Erlangung des Ersatzes aus Reichs-
Mitteln nachzuweisen. Ersetzt werden die sämtlichen Leistun¬
gen sür die Kriegswochenhttse mit Ausnahme des Wochen¬
gelds, das eine Wöchnerin auf Grund eigener Versicherung
nach§ 195 R.B.O. zu beanspruchen hat.)

k) War der Ehemann nicht gegen Krankheit versichert,
so ist zu unterscheiden, ob die Wöchnerin selbst, d. h. für
ihre Person einer Krankenkasse angehört oder nicht.

ua) Gehört die Wöchnerin selbst einer Krankenkasse
an, so ist der Antrag aus die Wochenhilfe aus Rekchsmtr-
tsln bei der Krankenkasse der Wöchnerin zu stellen. Die
Krankenkasse hat, fasern die Wöchnerin gegen sie Anspruch
nach§ 195 R.B.O. hat, den Antrag an das sür den ge¬
wöhnlichen Aufenthaltsort der Wöchnerin züständige Ober-
am! (in Stuttgart an das Stadtschultheißenamt) mit einer
Aeußerung über ihre Leistungspslicht nach8 8 der Bundes-
ratsvewrdnung vom 3. Dezember 1914 weiterzugeben und
der Wöchnerin die gesamte Kriegswochenhilse zunächst aus
eigenen Mitteln zu gewähren, wobei an Wochengeld die
satzungsgemäße Höhe, mindestens jedoch7 wöchentlich
zu bezahlen sind. Die Kasse erhält jedoch die Leistungen
von der Ämtskörperschaft(Sivdtgemeinde Stuttgart) erstattet
mit Ausnahme des satzungsmäßigen Betrags an Wochen¬
geld. Hat die selbstvecsicherte Wöchnerin noch keinen An¬
spruch aus Wochengeld nach 8 195 RBO., so hat ihre
Kaffe den Antrag aus Kriegswochenhilfe mit einer entspre¬
chenden Erklärung an die Gemeindebehörde des gewöhnli¬
chen Aufenthaltsorts der Wöchnerin weiterzugeben.

bd) Ist die Wöchnerin auch für ihre Person nicht bei
einer Krankenkasse versichert, so hat sie den Antrag auf
Kriegswochenhilfe bei der Gemeindebehörde ihres gewöhn¬
lichen Aufenthaltsorts anzubringen. Der Antrag muß die
ausdrückliche Erklärung enthalten, daß die Wöchnerin keiner
Krankenkaffe angehört und. falls sie Dienstbote oder land-
wirtscksstliche Arbeiterin ist, auch, daß sie nicht nach8 418
oder 8 435 RBO. von der Versicherung befreit ist.

2. Für die Ehefrauen oder Witwen von Nichlkrisgs-
teilnehmern.

Diese bekommen keine Kriegswschenhilfe aus Reichs¬
mittein. Sie erhalten jedoch, sofern sie selbst versichert sind
und Anspruch aus Wochengeld nach8 195 RBO. haben,
neben dem satzungsmäßigen Wochengeld auch die übrigen
für die Kriegswochenhilse vorgesehenen Leistungen von ihrer
Kaffe und zwar aus deren eigenen Mitteln. Die Wöch¬
nerinnen haben sich an ihre Kaffe zu wenden.

3. Für uneheliche Geburten.
Hier wird Kriegswochenhilfe aus Reichsmitteln ge¬

währt, wenn der außereheliche Vater Kriegsteilnehmer und

seine Verpflichtung als Vater zur Gewährung des Unter¬
halts festgestellt ist (zu oergl. unten Buchst. ÜNr. 2). Ge¬
hört die uneheliche Wöchnerin sür ihre Person einer Kranken¬
kasse an, so hat sie den Antrag aus Kriegswochenhilse bei
ihrer Krankenkasse, andernfalls bei der Gemeindebehörde
ihres gewöhnlichen Aufenthaltsort zu stellen. Im übrigen
gilt das in Nr. H, 1. b. Ausgesührte entsprechend.

Trifft die Voraussetzung von Abs. 1 Satz 1 nicht zu.
so findet das in Nr. 2 Bemerkte entsprechende Anwendung.

4. Für die Fälle der Befreiung von der Kranken¬
versicherung auf Grund des8 418 oder8 435 RVO.

u) Wenn der Ehemann Kriegsteilnehmer ist, sind fol¬
gende Fälle zu unterscheiden:

. uu) War der Ehemann von seinem Eintritt in den
Kriegsdienst befreit, so ist der Antrag auf Kriegswochen¬
hilfe bei der Kaffe zu stellen, welcher der Eheman; ohne die
Befreiung hätte angehören müssen, auch wenn die Wöchnerin
etwa selbst befreit sein sollte. Nur wenn die Wöchnerin
selbst bet einer Krankenkaffe versichert ist, geht der Antrag
an ihre eigene Kaffe. Me sür den Antrag zuständige Kaffe
hat die Kriegswochenhilse zunächst zu gewähren; sie erhält
jedoch, wenn die Wöchnerin selbst befreit ist, von deren
Arbeitgeber das Wochengeld, das dieser nach der RBO zu
zahlen hätte, und den übrigen gegenüber dem Bersicherungs-
amt nachzuweissnden Aufwand aus Reichsmittelu ersetzt.

bb) War der Ehemann vor seinem Eintritt in den
Kriegsdienst bei einer Krankenkaffe versichert, während die
Wöchnerin selbst befreit ist, so ist der Antrag bei der
Krankenkasse des Ehemanns zu stellen. Die Kaffe hat dir
Kriegswochenhilse zunächst zu leisten; sie erhält jedoch das
Wochengeld, das die Wöchnerin nach der RBO. von ihrem
Arbeitgeber zu erhallen hätte, von letzterem und den übrigen
Aufwand, der dem Berstcherungsamt gegenüber nachzuweisen
ist, aus Rerchsmitteln ersetzt.

oe) War der Ehemann weder versichert noch befreit,
während die Wöchnerin selbst befreit ist, so hat diese den
Antrag bei ihrem Arbeitgeber zu stellen. Letzterer hat die
Kriegswochenhilse zunächst aus eigenen Mitteln zu gewähren
und den Antrag mit einer Aeußerung über seine Leistungs-
Pflicht nach8 8 der Bundesrsts-Berordnung vom 28. Jan.
19!5 an das Oberamt(in Stuttgart an das Stadtschult¬
heißenamt) weiterzugeben. Der Arbeitgeber erhält seme
Leistungen mit Ausnahme des von ihm nach der RBO.
zu b zahlenden Wochengelds von der Amtskörperschast
(Stadlgemeinde Stuttgart) ersetzt.

d) Wenn der Ehemann nicht Kriegsteilnehmer ist, er¬
hält die Wöchnerin Kriegswochenhilse, sofern sie selbst be¬
freit ist und gegen ihren Arbeitgeber nach de: RBO. An¬
spruch auf Wochengeld ha!. Der Arbeitgeber hat neben dem
nach der RBO. zu zahlenden Wochengeld auch die übrigen
Leistungen der Kriegswochenhilse aus eigenen Mitteln zu
gewähren.

5. Für die Fälle der nachträglichen Kriegswochenhilse.
Die Anträge auf nachträgliche Gewährung einer ein¬

maligen Unterstützung aus Reichsmittelu nach den Vorschrif¬
ten über die Rückwirkung(88 16—19 der oben gbgedruck-
ten Bundesratsoerordnung) sind bei der Gemeindebehörde
des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der Wöchnrrin etnzureicheu.
Nur wenn die Wöchnerin selbst bei einer Krankmkasie ver¬
sichert oder wenn sie aus Grund des 8 418 oder 8 435
RBO. von der Versicherung befreit ist, hat sie ihren An¬
trag ersterenfalls bei ihrer Krankenkasse und letzterenfalls
bei ihrem Arbeitgeber zu stellen; die Kaffe und der Arbeit¬
geber haben di« bei ihnen gestellten Anträge an die Ge¬
meindebehörde des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der Wöch¬
nerin mit einer Angabe darüber weiterzuqeben, welche Be¬
züge an Wochengeld von ihnen der Wöchnerin nach der
RBO. bereits geleistet worden und noch zu leisten sind.

6. Die Gemeindebehörden(außer derjenigen von Stutt¬
gart) haben die bei ihnen cinkommenden Anträge dem
Oberamt weiterzureichen. Hierbei ist anzugebrn. ob die
Wöchnerin Famtlienunterstützung aus Grund des Gesetzes
vom 28. Februar 1888/4. August 1914 erhält oder nicht.
Letzterenfalls ist eins eingehende Aeußerung über die per¬
sönlichen, Erwerbs- uns Bermögensvertzälmiffe der Wöch¬
nerin und ihres Ehemannes deizusügen(zu vergl. 8 2
Abs. 2 der in Zisf. I abgedruckten Bundesrateverordnung).
Handelt es sich um den Fall einer nachträglichen Gewäh¬
rung der Kriegswschrnhilse, so sind namentlich auch die
sonstigen Unterstützungsverhältniffe und die Umstände dar¬
zulegen, die dis Annahme einer bedrängten Lage der Wöch¬
nerin rechtfertigen(zu vergl. 8 18 der genannten Bundes¬
ratsoerordnung).

7. In den Fällen, in denen die Wochenhilse nicht durch
die Krankenkasse zu gewähre» ist, empfiehlt es sich im eige¬
nen Interesse der Wöchnerin, den Antrag schon möglichst
zeitig vor der herannahenoeu Entbindung zu stellen, damit
die Prüfung des Antrags rechtzeitig erledigt werden kann.
Es bedarf dann hinterher nur noch der Anzeige von der
erfolgten Entbindung, um unverzüglich in den Genuß der
Leistungen zu gelangen.

Stuttgart, den 29. April 1915. Fleischhauer.

Die Gemeindebehörde«
werden beauftragt, die in Betracht kommenden Personen
ihrer Gemeinde aus diese Erweiterung der Kriegswochen«
Hirse aufmerksam zu machen, insbesondere auch die Heb¬
ammen entsprechend zu unterweisen, damit dieselben die
Antcagsberechtigten ausklären können.

Bei Stellung der Anträge ist sorgfältig zu verfahren,
damit Rückfragen vermieden werden können. Es ist daher
nötig, daß die Herren Ortsvorsteher sich mit den Bestim¬
mungen eingehend vertraut machen.

Nagold, den 21. Mai 1915. K. Oberamt.
K o mmer e l l.



Aufnahme der Bestände an Malz
und Gerste.

Durch die Bundesratsoerordnungenvom 17. Mai 1915
über Malz und über Aenderung der Verordnung über den
Verkehr mit Gerste vom 9. März 1915 ist die Ausnahme
der Vorräte an Malz und Gerste in dem nachstehend be-
zeichneten Umfang oorgeschrieben worden.

Wer Malz (Darrmalz) mit Beginn des 25. Mai 1915
in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vorhandenen Mengen
getrennt nach Eigentümern unter Nennung der Eigentümer
und des Lagerungsorts dem Deutschen BrauerbundE. B.
in VerliN'Charlottenburg. Kantstraße 10, anzuzeigen. So¬
weit die vorhandenen Vorräte nach dem IZ. Februar 1915
aus dem Ausland eingesührt sind, haben die Anzeigepflich¬
tigen dies bet Erstattung der Anzeige anzugeben.

Bierbrauereien haben auch ihre Vorräte an Gerste
anzuzeigen, die mit dem Beginne des 25. Mai 1915 in
der Verarbeitung begriffen ist. Außerdem haben sämtliche
Bierbrauereien bis zum1. Juni 1915 dem Deutschen Brauer¬
bund E.V. anzugeoen:
a) wie viel Malz sie nach den §§ 1—3 der Verordnung

betreffend Einschränkung der Malzverwendung in den
Bierbrauereien, vom 15. 2. 1915, in der Zeit vom 1.
April 1915 bis zum 31. 12. 1915 verwenden dürfen
(Malzkontingent), und zwar möglichst getrennt für die
drei Vierteljahre. Soweit den Bierbrauereien die Höhe
des ihnen zustehmden Malzksnttngent« noch nicht be¬
kannt ist, wird ihnen von den Kameralämtem Auskunft
erteilt werden.

b) wie viel Malz sie seit dem 1. April 1915 bis zum 24.
Mai 1915 zur Bierbrauerei verwendet haben mit Aus¬
nahme solchen Malzes, das nach dem 15. Februar 1915
aus dem Ausland eingesührt ist.

Wird das Malzkonttngent nach dem 24. Mai 1915
durch Abgabe und Uebernahme nach§ 3 der Verordnung
vom 15. Febr. 1915 geändert, so find dir Arnderunxen
von dem Uebernehmenden innerhalb2 Wochen dem Deut¬
schen BrauerbundE. B. anzuzeigen.

Sodann sind Bierbrauereien , die mit Beginn des
25. Mai 1915 Gerste im Besitz habe», verpflichtet, die
Vorräte uid ihre Eigentümer ebenfalls dem Deutschen
BrauerbundE. V. anzuzeigen. Dasselbe gilt für Unter-
ternehmer landwirtschaftlicher und gewerblicher
Betriebe, die vor dem 17. Mai 1915 nicht Gerste zur
Herstellung von Nahrungsmitteln, insbesondere Mehl, Grau¬
pen, Malzextrakt, zur Herstellung von Gerste- und Malz-
Kaffee, sowie zu: Herstellung von Gmnmalz für Brannt-
weinbrem erei und Preßheseerzeuzung verwendet haben.

Die Anzeige« find bis I. Jnni ISIS zn er¬
statte». Anzeigen über Vorräte, die sich zu dieser Zeit
aus dem Transport befinden, sind unverzüglich nach dem
Empfang von dem Empfängera« den Deutschen Brauer-
bund E.V. zu erstatten. Bet der Anzeige der Malz-
Vvrräte haben die Anzeigepflichtigen diejenigen Vorräte
getrennt anzufüh en, für welche sie nachZ 3 der Verord¬
nung über Malz von der Absatzpflicht und von der Ueber-
lafsuugspflicht befreit sein« ollen.

Hierunter fallen:
a) Malzvorräte, die der Verpflichtete zur Fortführung seines

Betriebs in dem bisherigen Umfang bis zum 31. De¬
zember nachweislich für die Herstellung von Malzextrakt
und ähnlichen phormazentischen Erzeugnissen oder für
Malzkaffee benötigt.

d) Malzvorräte/ die der Verpflichtete zur Erfüllung von
Lieferungsoecträgen an Verarbeiter benötigt, die vor In¬
krafttreten der Verordnung, also vo: dem 18. Mai 1915
geschloffen sind,- ist an eine Bierbrauerei zu liefern, so
gilt dies nur insoweit, als durch die zu liefernden Men¬
gen deren Malzkontiagent nicht überschritten wird,

e) Malzvorräte einer Bierbrauerei, die sich innerhalb ihres
Malzkontingents halten.

Anzeige-Vordrucke werden im allgemeinen den
Bierbrauereien unmittelbar von dem Deutschen Brauerbund
E. B. zugehrn. Die Anzeigepflichtigen, denen kein Vor¬
druck zugesandt wird (inbesondere alle Anzeigepflichtigen,
die nicht Bierbrauer sind), eehalten die Vordrucke aus Ver¬
langen unentgeltlich von dem Deutschen BrauerbundE. V.
oder von der zuständigen Handelskammer.

Wer die Anzeigen nicht oder nicht in der gesetzten
Frist erstattet, oder wer wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 15000 ^ bestraft.
Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der Anzeige Vor¬
räte an. di« er bei der Aufnahme der Malzvorräte am 27.
März 1915 verschwiegen hatte, so bleibt er von der durch
das Verschweigen verwirkten Strafe frei.

Nagold, den 22. Mai 1915. K. Oberamt:
Kommerell.

Wie », 25. Mai. WTB. (Tel.) Amtlich wird mitge-
teilt: Unsere Flotte unternahm in der auf die Kriegs¬
erklärung folgenden Nacht vom 23./24. Mai eine Aktion
gegen die italienische Ostküste zwischen Venedig

und Barletta und beschoß « it Erfolg militärisch
wichtige Objekte. Gleichzeitig belegte» «usere See-
flngzenge d»e Ballonhalle vo» Chiavalla und die
militärische« Anlage» vonA«eo»a, sowie das Arsenal
»o» Venedig mit Bomben, wodurch sichtlicher Echa-
de» anzerichtet und Brände verursacht wurden.

Flottenkommando.
Berlin , 25. Mai. (Priv.-Tel.) Bon Augenzeugen

wird der deutschen Tageszeitung gemeldet: Ende März
bi- Anfang April wurde« ganze Zuge von Ar-
tilleriemnnitios bei Creusot bestellt und von Frankreich
durch den Montcents «ach Italien befördert . Diese
Transporte fallen zusammen mit dem Zeitpunkt, wo das
italienische Kabinett die Forderungen an Oesterreich der¬
maßen überspannte, daß der Bruch herbeigeführt wurde.

Wie «, 25. Mai. (Priv.-Tel.) Zwei italienische
Flieger sind nach der „Deutschen Tageszeitung" in der
Nähe von Goerz herabgeschofse« worden. Es waren
Generalstabsoffiziere, die sich aus einem Erkundigungö-
flug befanden. Sie wurden getötet.

Budapest, 25. Mai. (Priv.-Tel.) Die italienische
Regierung hat trotz der Aufforderung der österreichischen
Regierung die zum Rücktransport der ital Staats¬
angehörigen notwendigen Waggons nicht zur Ver¬
fügung gestellt, »eil angeblich Waggonmangel herrsche.

Köl», 25. Mai. (Priv.-TU.) Zahlreiche italie¬
nische Wehrpflichtige, die sich in ser Westschweiz in
sicherer Arbeit befinden, ziehen es nach der „Köln. Z»g."
vor, ihren sicheren Browerdievst zu behalten und nicht
in den Krieg z« ziehen.

Berlin , 24. Mai. (WTB.) Ein Manifest des
Kaisers Franz Joseph an seine Völker bezeichnet die
KriegserklärungItaliens als einen Treubrnch, des¬
sen gleiche« die Geschichte nicht kennt. Der deutsche
Botschafter Fürst Bülow erhielt die Anweisung, Rom gleich¬
zeitig mit dem Botschafter Oesterreich-Ungarns, Baron
Macchio, zu verlassen.

Unser Feldpostverkehr.
Folgende Feldpostbriefe, in denen der„Gesellschafter" ins Feld

geschickt wurde, kommen als unbestellbar zurück mit dem Vermerk:
Zurück:

An den Gefr. d. Res. Gustav Bulmer,
Hannover, Prisatklinik Bertastraße IS. Jetzige Adresse unbekannt.

Mntmaßl . Wetter am Mittwoch «. Donnerstag.
Trocken und warm, Gewitterstörung.

Für die Schristleitung verantwortlich: R. Tschorn. — Druck «. Ber-
lag der<8. W. Zai ser'schen Buchdruckerei(Karl Zaiser), Nagold.

^E »>ME«MN»MM»M» >»>WWMW>M!,,WRtz , .!» W»N» WWW,»>,»> ^

Nagold.srewilliie Zciermhr!
Nächsten Montag , den 31. Mai , rückt die

lll. u. IV. Kompanie "W8
zur Uebung aus.

Antreten abends pünktl. Uhr beim Magazin in der Burystroße.
Das Kommando.

Echterdingen, Bahnstation.
5 Stück schöne, starke, erstklassige

ZllWMll.
von 14—20 Monaten, Gelbrotschecken, mit gutem —- -—
Körperbau»erkauft

L . Wölfle , Landwirt,
Telephon 2.

o -l.» ^ Lrnilienblalt »-»>pr-»i c>>-»
«> «>->Uinck.

vaI-rt̂ ItunL»dEl1aLe.,*2* velat nnckUavvlc'l. Vinüe.
»M- '» » ker -mr alle 14 T»L«

^ Kü* LrvLLtraLllll« »» ckMackL» kür Llircker.
Zu beziehen durch die

G. W.Äistt 'sch- Buchhdlg. Nagold

HM

Nagold.

Asz goläve yacd
iln Mer

7LV Voll»- ». volk̂ ÜDÜcke LieSer
für Gesang und Klavier oder für

Klavier allein,
gebunden3

Vorrätig bei« . IV. Lnlsvr.

Einen zweijährigen, hellbraunen

gut eingefahren,
1- und 2spännig,
und einen ein-

,«L 'L -n Wallach
verkauft

Joh . Gg . Betsch,
Emmingen

Nagold.

Rene Zwiebeln,
Spinal » Kopf¬

salat - Rhabarber
empfiehlt

Friederike Schüler.
Wer leiht

einem strebsamen Mann
soo MI.

zur Anschaffung einer rentablen
Maschine. Rückzahlbar in Monats¬
raten oo» 10—15 ^ und hohem
Zins. Näh. in der Geschästsst.ds. Bl.

Mädchen-
Gesuch.

Lin jüngeres, williges Mädchen,
nicht unter 15 Jahren kann sofort
oder bis 15. Juni eintreten.
Zu erfrag, in der Geschästsst. d. Bl.

Ern

nicht unter 18 Jahren, z« Haus-
und Feldarbeiten wird aus 1. Juni
aufs Land gesucht.

Wo? sagt die Geschästsst. d. Bl.
Ein 15—Ibjiihriger

Bursche
wird al<Taglöhner sofort ei gestellt.

Postgebäude Nagold,
Lehrer , Gipsermeifier.

Unterschwaudors.
Verkaufe am Mittwoch, de»

2« . d. Mts ., mittags1 Uhr einen
Wurf schöne

Wilch-
schweme

j g Wochen alt.
s D . Könekamp.

Nagold , 24. Mai 1915.

Unerwartet erhielten wir die schmerzliche Nachricht, daß unserj
herzensguler, braver, hoffnungsvoller Sohn, Bruder und Neffe

Wilhelm Friedrich Schneider,
Iim blühenden Alter von 22 Jahren, in einem Lazarett in AltenaI
seinen schweren Verwundungen erlegen und am 20. d. Mts.
daselbst beerdigt worden ist. Sein heißester Wunsch, seine Lieben
wiederzusehen, blieb unerfüllt.

> Im liefen Schmerze zeigen dies an im Namen der trauern¬
den Hinterdliebeneu

die Mutter: Wilhelmine Schneider , Wtw.

Jsekshansen , 24. Mai 1915.

Trauer-Anzeige.
_ _ Allen Verwandten, Freunden und Bekannten
!mache ich die traurige Mitteilung, daß es dem lieben Gott ge-
' sollen hat, meinen innigst geliebten Mann

OllNZkilAK AkUtltkLs , von VolMsuren,
Nonlenr äes (FÜnäriuAsn,

Ibei einem Gefecht in Nordfrankreich am 12. Mai den Tod finden
Izu lassen. Gr ruhe in Gotte» Hand!

In tiefem Schmerze:
die Gattin: Rosa Bruckner, geb. Rath,

die Schwiegermutter: Fr . Rath , Bäckers Wt« .

Suche für sofort ein ordentliches, fleißiges

Mädchen,
welcher in häuslichen Arbeiten erfahren und den Verkehr mit Kindern,
gewöhnt ist

Frau Mathilde Zirn , Altens teig.
k.V.
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